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Tc:\.1tc il zu1n Bebauu ngsp lan Nr. 16 

"Sitlcrdelle" 

der Gc1nei11de Saerbeck 

Festsetzungen gern . § 9 Abs. L ß a uGß 

1. Innerhalb des allgemeinen \\1ohngebietes dürfen nur Gebände und Anlagen errichtet 
werden, die dem Altenwohnen bzw. der Altenpt1ege dienen. 

2 . Für das Allgemeine \\.'obngebiel ist eit).e offene Bauweise festgesetzt. 
Abweichend hiervon ist jedoch eine Uberschreitung der irn § 22 ;\bs. 2 Ba.uNVO ge~ 
nannten Längt: von 50,00 m allgemein zulässig. 

3. Die mi1 einem Erhaltungsgebot beleg ten Bäu1ne und Sträucher sind vor schädlichen 
Einwirk.·ungen zu schützen. Natürlicher Ausfal l ist durch Neuanpflanzungen angleicher 
Gehölze zu ersetzen. ( 

4 . Bei Inanspn1chnahme der Grund stücke für die in1 Bebauungsplan festgesetzte Nutzung 
ist auf den zugehörigen "Flächen für das Anptlanzen von Bäumen, Sträuchern und son· 
stigen Bepflanzungen" eine geschlossene Beptlanzung (Pt1anzabstand l,00 x 1,00 n1) mit 
standongerechten heimischen Laubgehölzen herzustellen und dauerhaft zu erhalten. 

Darüber hinaus ist innerhalb des allgemeinen Wohrigebietes je 250 m2 Grundstückstlä· 
ehe 1nind. ein hochstän1miger Obst· oder Laubbaum (S t.amrnhöhe 1nind. 1, 80 m, 
Stammumfang n1ind. 8 · 10 cm) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

5. Innerhalb der öffentlichen Erschlicßungsstraßen isr in1 l\tlittel je 15,00 lfd . ·m Straßen· 
länge mind. ein großkroniger Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

6. Pkw-Stellplatzanlagen gein. § 47 BauO r-.n..v n1it mehr als drei Stellplätzen sind mit 
mind. einem großkronigen Laubbaun1 je vier Steilplätze gleichmäßig zu bepflanzen. 

7 . Grundslückszufahrten, Stellplätze, Wege etc. sind so zu gestal ten, daß das anfallende 
Niederschlagswasser auf den jeweiligen Grundstücken versickern kann (z. ·B. \~:asser· 
durchlässige Beläge). 

8. Unbelastetes Niederschlagsv•asser (z . B. von Dachflächen) ist auf dea jeweiligen Grund· 
stücken zu versickern oder dem häuslichen Wassergebrauch zuzuführen (Regentonne). 
Ausnahmen sind gern. § 31 1'\bs. l BauGB zulässig, wenn nachgewiesen wird , daß eine 
Yersicken1ng auf den1 jeweiligen Grundstück bzw . eine sonstige Verv.1endung nicht 
möglich is.r. 

Textliche Festsetzungen gern. § 9 Abs. 4 Bau G B i. V . 10. § 81 ßauO N\\' 

1. Die Außenwandflächen der H auptgebäude sind als Sicht· bz\v. Verblend1nauerwerk aus
zuführen. Für Teil flächen (n1ax. 40 % \\fand flächenantei l je Gebäude) dürfen auch an
dere tvtaterial ien verwendet werden. 

2. Die Dächer der Hauptgebäude sind n1it einer Dachneigung von 35 bis 45 " auszuführen 
und 1nit roten bis braunen Dachpfannen (Dachsteine oder Dachziegel) einzudecken oder 
zu begrünen. 

Hiil"'eise für clic Ver,,•irklicl1ung der l ' lanung und für das Baugcnehmigu ngsverrahreo 

1. 

2. 

Mit Erteilung der Baugenehmigung ist durch entspr~hende Auflagen sicherzusteUen, 
daß die im Plan festgesetzten Pflanzgcbote innerhalb eines Jahres nach l~an~pruchnahme 
der Grundstücke für die im Bebauungsplan festgesetzte Nu_tzung verw1rkl1cht v.·erde~. 
Die Standorte für die Neuanpflanzungen sind im Baugenehn11gungsverfahren nachzuwei

sen. 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkn1äler (kulturgeschic_htliche B?C1enfund~_, ?· h. 
Mauerwerk, Einzel funde .aber auch Veränderungen und ".erfarbungen.1n der naturhchen 
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Ihre Entdec.kung 1s1 der Gen:.e1nde S_~erb~k und 
dem Landschaftsverband \Vestfa\en-Lippc, Westf<ilisches 1.1useum fur Archaolog1e/ Amt 
fUr Dodendenkmalpnegc, :t.1ünster , unverzüglich anzuzeigen(§§ 15 und 16 DScha,. 

3. I in Bi::reich von Fußgängerüberv..'egen, Straßeneinn1ündungen und Straßenkreuzungen 
sollen 'Hochborde abgesenkt V..'erden. 

4. Den1 FernmcldeamL Münste r ist der Beginn der Straßenb~uarbeiten jewe.i.ls _6 Mona~ 
vorher schri f tlich anz.ukü.ndigen, um entsprechende Yorberc1tungen zu ermog~1chen. J:?ie 
Durchführung von Unterhaltungsarbei ten an den Fernmeldeanlagen darf n1chl bee1n· 
trächtigt werden. 

5. Die der Erstel lung oder wesenLlichen Änderung von Kanalisaftio.nsnetGzen fhür ?ie öffentii
che Abwasserbeseitiouno zuorunde l iegende Planung bedar e1n~r ene m1gung gern. 
§ 58 LWG. Beiin B~u ~nd Betrieb von Anlagen für die öffentliche \\'asserversorgung 
sind die §§ 48 L\\o'G und 40 BauO N\V zu beach ten. . 
Die Einleitung von ges.ammelt~m Nieder~hlagswasser t.n das .. Grund~'a.S~er 
(Regenwasserversickerung) bedarf einer Erlaubn is der unteren Was.serbehorde nach § 7 
WHG. 

6. Innerhalb des Planungsgebietes befand sich die_ .eherrlai~ge Kläranlage der Gemeinde 
Saerbeck, die in1 Jahre 1993 ordnungsgemäß bese1t1gt \.l'Ur-ue. 

Sollten sich jedoch bei Bauarbei ten Auffäll igkeiten nach Farbe, Geruc~ etc . im ~od~n 
zeigen , die auf eine K ontaminati?n mit ._umwel tgef<i.h~_de~den Stoffen h_1nd~uten, ist die 
Abfallwinschaftsbehörde des Kreises Steinfurt unverz.ugl1ch zu benachnchtigen um ggf. 
eine ordnungsgen1äße Entsorgung der Verunreinigungen sicherz~stellen. 

+ 

PLANZEICHENERLAUTERUNG 
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB 

AR T DER BAULICHEN NUTZUNG 

~ Allgemeines Wohngebiet 
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Flächen f. Marlnahmen zum Schulz. 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

Flöchen zum Anpflanzen von Bäumen , 
Sträucherf! und sonstigen Bepl lon
z:ungen 

Pflanzgebo l für hochstämmige 
Einzelbäume 

Flächen mit Bindung für Bep fl anzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen . 
Sträuchern und sons·ti_gen Bepf lan -
zungen sowie von Gewossern 

Erh al tungsgebot für Einzelbäume 

Flächen für die Erhaltung und er
gänzende NeuanpflanzurYg von Böu -
men und Sträuchern 
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'N c. sserf lächen 

Flächen fü r die Wasserw irt scha ft 
(R egenr Ückhaltebecken) 

Flächen für die Wasserw irtschaft 
(Unterhal tung, Entwicklung) 

Flächen für Aufschüt tungen 

Flächen für Abgrabungen oder fi.ir 
die Gewinnung von Bodenschätzen 

Flächen für die Landwirtschaft 

Flächen für Wa ld 

Flächen fü r i tellpl ötze und Qor agen 

Mil .Q.ehrecht. _Iahrrecht und leitungs
recht zu belastende Flächen 
lbei schmalen Flächen) 

Sichtfelder (gern . § 91 1) Nr. 10 Bau GB 
sind diese Röchen voo sichtbeh indern
den Anlagen . Nutzungen und Bepf lan -
zungen zwischen 0,70 m und 2,9Jm 
über Fahrbohnoberkante freizuhalten. 
Hochstämmige Einzelbäume sind zu
lässigl 

Umgrenzung von Flächen.bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkeh 
rungen zum passiven Schallschutz 
erforderlich sind 

Grenze des räuml ic hen Geltungsbe
reiches des Bebauungsplanes 

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen 

FESTSETZUNGEN GEM. § 91•1 BAUGB IN VERBINDUNG MIT § 81 BAUO NW 
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1 1 Haupt firstr ichtung 
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00 Überschwemmungsgebiet 

~ Wasserschutzgebiet 

Umgrenzung bzw. Kennzeichnung 
der Loqe von Flächen. deren Bö
den erfteblich mit umweltgeföhr
denden Stoffen belastet sind 
oder sein können (Verdachtsflächen) 
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Baugesetzbuch vom 08.12.1986 (BGBI . 1 S. 2253). zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.0l. .1993 ~B GBI. 1 S. i.66l. 
Baunutzungsveror dnung vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 1321. zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 [BGBI. 1 S. 466). 
Plonzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. 1 S. 58). • 
Landesbauordnung NW vom 26.06.198!. IGV. NW S. l.19l. zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.11.1992 IGV . NW S. 467). 
Gemeindeordnung NW in der Neufassung vom 13.08.198l. IGV. NW S. 4751. zuletzt ge
änder t durch Gesetz vom 03.04.1992 IGV. NW S. 12l.). 
Wohnungsbau - Erleich terungsgesetz. vom 17.05.1990 (BGBI. 1 S. 926), zuletz t geändert 
durch Gesetz vom 22.04.1993 IBGBI. 1 S. l.66). 

VERFAHRENSVERMERKE 

Es wird bescheinigt, do ll die Kortengrundlage. mit der Darstellung d 
zum Stichtag vam .2.0.0b_ .9 f üb ereinstimmt und die Fest legung 
eindeutig ist M 
Tecklenbucg: o.J',41.9{' / "jot/tf?tfAX 

Kref~ermeasungscat 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck 
diesen Bebauungsplan auf zustellen, 

hat am 16.12. 1993 nach§ 2 (11 BauGB beschlossen, 

&lecbeck. AS: ,u.3// rL„ -t?a 
'f:c~:;~ ~~~~d rtd 

Der En twurf dieses Bebauungs.planes mit Begründung hat noch § 3 12) BouGB gem örl Rats 
b~s~h l un __ vom _'lk. ~.9~ in der Zeit vom 08.0l..9.J,. bis einschl. o •. Ol.9.t.i zu jedermanns 
E1ns1cht offentl1ch ausgelegen. Ort und Zeit der Öffentli chen Aus legung sind om "'!l.A. (l S. 94' 
ortsüblich amtlich bekann tgemacht worden. 
Saecbeck. AS.AA. 9J; 

~Salllbeck 
~direktor ....__,, 

Der Rat der Gemeinde SoerOO::k hat am ) 8.0J„9(., nach !? 10 BauGB diesen 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Oie Begründung wur de gebilligt. 
Die mit gekennzeichneten Eintragungen (Änderungen na ch Öffe ntl icher Aus legung) 
sind Bestandteil des Bebauungsplanes b . der-;;le dung. 
Soerbeck ,~'.!)A-4. 9/J Al' J, _ n 

11. n.i; . .&,...__ (:(, ~ 
Bürgermeister mi l glied Schriftführer 

Dieser Bebauungsplan wurde der höher en Verw alt ungsbehörde gemön § 11 !1) Bou GB ~ 
. angezeigt. Eine Verl etzung von Rechtsvorschrift en ~m~n. § 11 131 BauGB 

wir# nicht gettend gemacht. tsezirKsregierung Münster 
Mü nster, Q9 r Rg9iar 11 09•r;iriii• id9ot * ""'k.- ok &...t.:.. ~~ o1,_,.- JS.2. - ~ - q {C/~ 
~~f t"'"'~ '"""' olr.ll..1~'15 uflcac'(-1..; J___ 

Gemäß § 12 BauGB is t Lgi ungsbaudireklor 
fgJ die Durchführung desAn zeigeverfohrens, 
0 - der Satzungsbes chluO Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes !Inkraftsetzung ohne 

Anzeigeverfahren nach § 2 16) BauGB-MannGL 
sowie Ort und Zeit der öf fent lichen Austegllng des Bebauungsplane s am J~.m . .-i~S
or tsUb!ich amtli ch bekann tgemacht 'Norden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bsbauungsplon getreten. 
Soo-beck. O"> . cs>. .AO:,~ 

5"*.. \.).. v . Gemeindedirektor \ -~\ 
• 
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